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	Checkliste:  Lkws unfallfrei be- und entladen
	Antwort
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	Ladestellen

	1. 
	Steht an den Be- und Entladestellen ausreichend Platz zur Verfügung, damit es dort nicht zu gefährlichen Situationen kommt (z. B. Kollisionen von Gabelstaplern und Ladepersonal)?
	
	

	2. 
	Ist sichergestellt, dass sich dort keine Personen aufhalten, deren Anwesenheit nicht arbeitsbedingt erforderlich ist?
	
	

	3. 
	Sind die Be- und Entladestellen und deren Zugänge frei von Stolper-, Rutsch- und Absturzgefahren (z. B. keine Löcher und Bodenunebenheiten, keine rutschigen Beläge oder Verunreinigungen)?
	
	

	4. 
	Sind die Be- und Entladestellen ausreichend beleuchtet?
	
	

	5. 
	Sind Leitern vorhanden, um das verladene Transportgut bei Bedarf ohne Gefährdungen besteigen können (z. B. zu Kontrollzwecken)?
	
	

	Hebegeräte und Anschlagmittel

	6. 
	Stehen für das Be- und Entladen der Fahrzeuge geeignete Gerätschaften (Vakuumgreifer, Krane, Gabelstapler usw.) zur Verfügung?
	
	

	7. 
	Stehen auf das Transportgut abgestimmte Anschlagmittel zur Verfügung (z. B. Gurte, Ketten, Seile)?
	
	

	8. 
	Ist die Tragfähigkeit an allen Hebegeräten und Anschlagmitteln deutlich erkennbar angegeben?
	
	

	9. 
	Sind alle Hebegeräte und Anschlagmittel in einem funktionstüchtigen und sicheren Zustand (keine sichtbaren Beschädigungen oder übermäßige Verschleißerscheinungen usw.)?
	
	

	10. 
	Liegt für alle Hebegeräte mit maschinellem Antrieb ab Baujahr 1997 oder jünger eine EG-Konformitätserklärung des Herstellers vor?
	
	

	11. 
	Sind zum Befestigen der Lasten auf den Fahrzeugen geeignete Befestigungsmöglichkeiten (Anschlagpunkte) vorhanden?
	
	

	Persönliche Schutzausrüstung

	12. 
	Werden für Be- und Entladetätigkeiten geeignete Persönliche Schutzausrüstungen zur Verfügung gestellt (Schutzhandschuhe, Sicherheitsschuhe, Warnwesten, Schutzhelm usw.) und werden diese von den Beschäftigten getragen?
	
	

	Sicherheitsunterweisungen

	13. 
	Werden die betroffenen Beschäftigten in der Handhabung der Hebegeräte und im sicheren Anschlagen von Lasten unterwiesen (Erstunterweisung vor Aufnahme der Tätigkeit und nachfolgende Wiederholungsunterweisungen mindestens einmal jährlich)?
	
	

	14. 
	Sind die Beschäftigten über das sichere Beladen und Entladen von Fahrzeugen (z. B. Sicherung der Fahrzeuge gegen Wegrollen, Bedeutung von Handzeichen) und die Regeln zur Ladungssicherung unterwiesen?
	
	

	15. 
	Beim Verladen und Transport von Gefahrgut: Wird hierfür nur Personal eingesetzt, das über die einschlägigen Vorschriften nach ADR (Europäisches Übereinkommen zum Transport gefährlicher Güter auf der Straße) für die Beladung, die Beförderung und die Kennzeichnung von Gefahrgut geschult und über die vorgeschriebenen ADR-Schulungsnachweise verfügt?
	
	

	Organisation

	16. 
	Sind in Ihrem Betrieb die Aufgaben und Zuständigkeiten beim Entladen und Beladen von Fahrzeugen in schriftlichen Anweisungen klar geregelt und werden diese allen betroffenen Personen bekannt gemacht (z. B. Lkw-Fahrer, Staplerfahrer, sonstiges Ladepersonal)?
	
	

	17. 
	Ist sichergestellt, dass Hebegeräte, Anschlagmittel und Laderampen wiederkehrend von einer befähigten Person geprüft werden und nicht ausreichend sichere Arbeitsmittel keinesfalls weiter benutzt werden?
	
	

	18. 
	Wird die Einhaltung der Vorschriften zum sicheren Ent- und Beladen von den Vorgesetzten kontrolliert und durchgesetzt?
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